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Vorwort zur 2. Auflage

» Herzlichst Glückwünsch zu gemutlicher Weihnachtskerze Kauf.
Mit sensazionell Modell GWK 9091 Sie bekomen nicht teutonische Gemutlichkeit fuer trautes 
Heim nur, auch Erfolg als moderner Mensch bei anderes Geschleckt nach Weihnachtsganz auf-
gegessen und laenger, weil Batterie viel Zeit gut lange. 
Auspack und freu. 
Slippel A kaum abbiegen und verklappen in Gegenstippel B für Illumination von GWK 9091.
Mit Klamer C in Sacco oder Jacke von Lebenspartner einfräsen und lächeln für Erfolg mit GWK 
9091. «
Diese Gebrauchsanleitung einer japanischen Weihnachtskerze macht deutlich, dass Ge-
brauchsanweisungen im Alltag nicht immer hilfreich sind.

Eine »Gebrauchsanweisung« für die Implementierung von Expertenstandards in den 
Pflegealltag erscheint mir jedoch notwendig. Im Pflegebereich wurde die Einführung von 
Expertenstandards auch skeptisch gewertet. Trotz der zum Teil berechtigten Kritik an den 
sieben bisher veröffentlichten Expertenstandards des DNQP, überwiegen aus meiner Sicht 
die positiven Effekte:

 > Wenn Expertenstandards »alltagstauglich« in die Pflege integriert werden, er-
reicht man dadurch eine individuelle, aktivierende und bedarfsgerechte Betreu-
ung unter Berücksichtigung von aktuellen pflegewissenschaftlichen Erkennt-
nissen und unter Ausschluss möglicher Gefährdungen für Patient, Bewohner und 
Pflegefachkraft.

Ziel dieses Buches ist es deshalb, eine sinnvolle und praktische »Gebrauchsanweisung« für 
die Implementierung von Expertenstandards zu geben. Aufgrund der Gültigkeit der Exper-
tenstandards in allen Einrichtungen der Pflege soll diese »Gebrauchsanweisung« die ver-
schiedenen Sektoren der Pflege berücksichtigen.

»Gebrauchsanweisung« für Expertenstandards

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Umsetzung von Expertenstandards mithilfe die-
ses Buchs erleichtert werden soll. Für jeden veröffentlichten Expertenstandard des DNQP 
existiert ein eigenes Kapitel, das zunächst die inhaltlichen Anforderungen erläutert.

 > Struktur-, Prozess- und Ergebniskriterien wurden zusammengefasst, um häufige 
Wiederholungen zu vermeiden und eine bessere Übersicht zu ermöglichen.

Im Anschluss werden die einzelnen Standardkriterien auf den Pflegeprozess übertragen, 
wobei die spezifischen Aspekte verschiedener Pflegeeinrichtungen hervorgehoben werden. 
Die Einarbeitung beruht auf der Systematik der Expertenstandards.
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Systematik:
 5  Screening, Assessment
 5  Verfahrensregelung
 5  Maßnahmenplan
 5  Beratung, Schulung
 5  Evaluation

Der Schwerpunkt dieses Abschnitts liegt auf der praktischen Berücksichtigung von Exper-
tenstandards im Pflegealltag und beruht grundsätzlich bei den Ergänzungen durch Tipps 
auch auf Erfahrungswerten im Pflegealltag.

Für die Umsetzung in den einrichtungsinternen Standard werden verschiedene Formulare 
benötigt, die beispielhaft im Anhang vorgestellt werden. Der Anhang beinhaltet außerdem 
ein Risikoformular, in dem alle Expertenstandards berücksichtigt werden. Dadurch soll im 
Rahmen der Pflegeanamnese auf einen Blick ein Risikoprofil ermöglicht werden, dass dann 
ohne großen Aufwand in die Pflegeplanung übernommen werden kann.

Tipp

Das Formular ist in der Darstellung im Anhang sehr umfangreich, um alle Bereiche zu 
integrieren. Es kann jedoch entweder im Format oder durch das Herausnehmen einzelner 
Seiten an die Bedürfnisse der jeweiligen Einrichtung angepasst werden.

Jeder Expertenstandard ist von der Struktur her ähnlich aufgebaut und erfordert die Erstel-
lung eines individuellen Maßnahmenplans. Aus diesem Grund wurde in einigen Kapiteln 
eine beispielhafte Pflegeplanung erstellt, die die wichtigsten Pflegemaßnahmen für das je-
weilige Problem beschreibt.

 > Um eine inhaltlich sinnvolle Evaluation zu erreichen, wird in der Planung diffe-
renziert zwischen den individuellen Zielen des Betroffenen und den allgemeinen 
Pflegezielen. Außerdem erfolgt nach Möglichkeit eine Unterteilung in Nah- und 
Fernziele.

Wenn eine beispielhafte Pflegeplanung nicht sinnvoll erschien, wurden die einzelnen Pflege-
maßnahmen genauer erklärt.

Die Umsetzung von Expertenstandards ist auch unter juristischen Aspekten wichtig. In 
diesem Buch werden zusätzlich andere relevante Vorgaben berücksichtigt, etwa die MDK 
Grundsatzstellungnahmen und die Publikationen des BMFSFJ oder der BUKO-QS bezie-
hungsweise die Empfehlungen von Fachgesellschaften. Dadurch soll eine umfassende Ein-
arbeitung in den Pflegestandard ermöglicht und doppelte Arbeit vermieden werden.

Ich wünsche mir, dass Mitarbeiter in allen Bereichen der Pflege durch dieses Buch Sicher-
heit im Umgang mit den Expertenstandards erlangen und dadurch die Pflegequalität errei-
chen, die ihren Ansprüchen entspricht, um eine Zufriedenheit mit der eigenen Tätigkeit zu 
empfinden, die meines Erachtens trotz enormer Belastungen in diesem Beruf oberstes Ziel 
bleiben muss und nur dann möglich wird, wenn eine bedürfnisorientierte Pflege im tägli-
chen Kontakt mit Patienten oder Bewohnern realisiert werden kann.

Vorwort
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» Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kannst du etwas Schönes bauen. 
(Erich Kästner) «

Danke

Frau Susanne Moritz vom Springer Verlag danke ich für ihre Offenheit, Kreativität und die 
angenehme Begleitung bei diesem Projekt. Für die gute Zusammenarbeit während des Lek-
torats bedanke ich mich bei Frau Ute Villwock. Frau Ulrike Niesel vom Springer Verlag war, 
wie immer in den vergangenen Jahren, eine kompetente Ansprechpartnerin und Beraterin. 
Auch meine Familie hat wieder dazu beigetragen, dass die Überarbeitung des Manuskripts 
reibungslos verlaufen konnte.

Das Interesse von Ihnen als Leser hat diese Neuauflage ermöglicht. Darüber freue ich mich 
genauso, wie über Ihre Meinung und Ideen.

Simone Schmidt
Ladenburg, Mai 2012

Vorwort



IX

Inhaltsverzeichnis

1 Expertenstandards des DNQP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
1.1  Bedeutung von Expertenstandards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
1.1.1  Entstehung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
1.1.2  DNQP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
1.2  Auswirkungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
1.2.1  Juristische Bedeutung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
1.2.2  Vorteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
1.2.3  Nachteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
1.3  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
1.3.1  Voraussetzungen für die Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
1.4  Pflegeberatung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
1.4.1  Kompetenz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
1.5  Pflegedokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
1.6  Zukunft von Expertenstandards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
1.6.1  Verfahrensordnung Expertenstandards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

2 Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
2.1  Grundlagen der Dekubitusprophylaxe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
2.2  Standardkriterium 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
2.2.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
2.2.2  Dekubitusrisiko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
2.2.3  Klassifikation des Dekubitus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
2.2.4  Screening und Risikoassessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
2.3  Standardkriterium 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
2.3.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
2.3.2  Mobilisation und Transfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
2.3.3  Lagerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
2.3.4  Lagerungstechniken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
2.3.5  Lagerungsintervalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
2.3.6  Sitzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
2.3.7  Mikrobewegungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
2.3.8  Maßnahmenplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
2.4  Standardkriterium 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
2.4.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
2.4.2  Hilfsmittel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
2.4.3  Verfügbarkeit von Hilfsmitteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
2.5  Standardkriterium 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
2.5.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
2.6  Standardkriterium 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
2.6.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
2.7  Standardkriterium 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
2.7.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
2.8  Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
2.9  Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
2.10  Auswirkungen des Expertenstandards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31



X  

2.11  Ursprünglicher Expertenstandard Dekubitusprophylaxe 2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.11.1  Risikoskalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.11.2  Ursprüngliches Standardkriterium 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.11.3  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.11.4  Pflegemaßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3 Expertenstandard Entlassungsmanagement in der Pflege  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.1  Besonderheiten bei der Entlassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.2  Standardkriterium 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
3.2.2  Ablauf des Verfahrens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.2.3  Einschätzung des Unterstützungsbedarfs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.2.4  Assessmentinstrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.3  Standardkriterium 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.3.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.3.2  Entlassungsplanung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.4  Standardkriterium 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.4.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.5  Standardkriterium 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.5.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.5.2  Terminierung der Entlassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.6  Standardkriterium 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.6.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.6.2  Evaluation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.7  Standardkriterium 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.7.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.7.2  Telefoninterview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.8  Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.9  Auswirkungen des Expertenstandards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4 Expertenstandard Schmerzmanagement 
in der Pflege bei akuten Schmerzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4.1  Grundlagen des Schmerzmanagements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4.1.1  Pathophysiologie von Schmerzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.2  Standardkriterium 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.2.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.2.2  Screening und Schmerzassessment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4.2.3  Schmerzskalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.2.4  Evaluation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.3  Standardkriterium 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.3.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.3.2  Analgetika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.3.3  WHO Stufenschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.3.4  Verfahrensregelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.4  Standardkriterium 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.4.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.5  Standardkriterium 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.5.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Inhaltsverzeichnis



XI

4.5.2  Unterstützende Maßnahmen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
4.6  Standardkriterium 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
4.6.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
4.7  Pflegedokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
4.8  Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
4.8.1  Betäubungsmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
4.8.2  Verabreichung von Medikamenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
4.9  Auswirkungen des Expertenstandards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

5 Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pflege  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
5.1  Grundlagen und Folgen des Sturzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
5.2  Standardkriterium 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
5.2.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
5.2.2  Sturzrisiko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
5.3  Standardkriterium 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
5.3.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
5.3.2  Beratung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
5.4  Standardkriterium 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
5.4.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
5.4.2  Maßnahmenplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
5.4.3  Freiheitsentziehung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
5.5  Standardkriterium 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
5.5.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
5.5.2  Hilfsmittel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
5.6  Standardkriterium 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83
5.6.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83
5.7  Standardkriterium 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
5.7.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
5.8  Pflegedokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
5.9  Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
5.10  Auswirkungen des Expertenstandards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

6 Expertenstandard Förderung der Harnkontinenz in der Pflege . . . . . . . . . . . . . . . .  87
6.1  Grundlagen der Kontinenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
6.2  Standardkriterium 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
6.2.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
6.2.2  Kontinenzscreening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
6.3  Standardkriterium 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
6.3.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
6.3.2  Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
6.3.3  Kontinenzprofil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
6.4  Standardkriterium 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93
6.4.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
6.4.2  Beratung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
6.4.3  Klassifizierung der Inkontinenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
6.5  Standardkriterium 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95
6.5.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95
6.5.2  Maßnahmenplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96

Inhaltsverzeichnis



XII  

6.5.3  Allgemeine Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
6.5.4  Spezielle Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
6.5.5  Hilfsmittel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.5.6  Besonderheiten bei der Inkontinenzversorgung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
6.6  Standardkriterium 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
6.6.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6.7  Standardkriterium 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6.7.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6.7.2  Evaluation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
6.8  Pflegedokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6.9  Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6.10  Auswirkungen des Expertenstandards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

7 Expertenstandard Pflege von Menschen mit chronischen Wunden . . . . . . . . . . . 107
7.1  Grundlagen der Versorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
7.1.1  Wundtherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
7.1.2  Wundtherapeutika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
7.2  Standardkriterium 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
7.2.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
7.2.2  Lebensqualität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
7.2.3  Verfahrensregelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
7.2.4  Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
7.2.5  Wundspezifisches Assessment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
7.3  Standardkriterium 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
7.3.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
7.3.2  Maßnahmenplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
7.3.3  Vermeidung von wund- und therapiebedingten Beeinträchtigungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
7.3.4  Krankheitsspezifische Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
7.4  Standardkriterium 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
7.4.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
7.5  Standardkriterium 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7.5.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7.6  Standardkriterium 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
7.6.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
7.7  Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
7.8  Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
7.9  Auswirkungen des Expertenstandards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

8 Expertenstandard Ernährungsmanagement zur Sicherstellung 
und Förderung der oralen Ernährung in der Pflege  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

8.1  Grundlagen der Ernährung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
8.2  Standardkriterium 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
8.2.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
8.2.2  Screening des Ernährungszustands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
8.2.3  Risikofaktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
8.2.4  Assessment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
8.2.5  Ess- und Trinkprotokoll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
8.3  Standardkriterium 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Inhaltsverzeichnis



XIII

8.3.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
8.3.2  Ethik und Lebensverlängerung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
8.3.3  Verfahrensregelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
8.4  Standardkriterium 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
8.4.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
8.4.2  Gestaltung der Mahlzeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
8.5  Standardkriterium 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8.5.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8.6  Standardkriterium 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8.6.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8.7  Standardkriterium 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8.7.1  Implementierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8.7.2  Evaluation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
8.8  Dokumentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
8.9  Organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
8.10  Auswirkungen des Expertenstandards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

 Anhang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

 Expertenstandards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

 Literatur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

 Stichwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Inhaltsverzeichnis



Abbildungsverzeichnis

Abb. 2.1   A-Lagerung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Abb. 2.2  V-Lagerung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Abb. 2.3  T-Lagerung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Abb. 2.4   Semi-Fowler-Lagerung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Abb. 2.5   30°-Lagerung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Abb. 2.6     135°-Lagerung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Abb. 2.7   Florence Nightingale (1820-1910)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Abb. 2.8   Richtiges Sitzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Abb. 2.9   Lagerungsrollen ermöglichen Bewegungsfreiheit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Abb. 3.1   Beispiel-Flow-chart zur Entlassungsplanung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
Abb. 3.2   Krankentransport © Florian Gleisenberg/PIXELIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
Abb. 4.1   Fragen zur Schmerzeinschätzung nach McCaffery M. und Pasero C. (1999)  . . . . . . . . . . . .  55
Abb. 4.2    VAS Visuelle Analogskala. Mit freundlicher Genehmigung von Mundipharma .  . . . . . . . .  56
Abb. 4.3   NRS Numerische Rating Skala. Mit freundlicher Genehmigung von Mundipharma . . . . .  57
Abb. 4.4   Schmerzskala nach Wong Baker  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Abb. 4.5   Das WHO-Stufenschema zur Behandlung von Tumorschmerzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Abb. 5.1   Stolpergefahren im Wohnumfeld © Gerd Altmann/PIXELIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75
Abb. 5.2   Beleuchtung eines Krankenhausflurs © Gerd Altmann/PIXELIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Abb. 5.3   Bettgitter © Gerd Altmann/PIXELIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Abb. 5.4   Hilfsmittel © Gerd Altmann/PIXELIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
Abb. 6.1   »Harndrang« Foto Klaus Hackl, Ladenburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
Abb. 6.2   Kooperation mit Fachärzten © Gerd Altman/PIXELIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
Abb. 6.3    Vaginalkonen »LadySystem« ©APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Dresden  . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Abb. 8.1   Formen der Mangelernährung nach Heinrich Hoffmann »Der Struwwelpeter«  . . . . . . . . 124
Abb. 8.2   »Krankenhauskost« © Rainer Sturm/PIXELIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Abb. 8.3   »Normalkost« © Campomalo/PIXELIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Abb. 8.4   a,b. Smooth-Food  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  133
Abb. 8.5   Finger-Food © BrandtMarke/PIXELIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Abb. 8.6   Sammeltasse © Siegfried Fries/PIXELIOAbb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Abb. 8.7  Altes Geschirr © Günter Havlena/PIXELIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Abb. 8.8   Schnabeltasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Abb. 8.9   Milieugestaltung 1 © Sandra Krumme/PIXELIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Abb. 8.10     Milieugestaltung 2 © Harald Wanetschka/PIXELIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Abb. 8.11 Tischkultur © Rainer Sturm/PIXELIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137



1

Expertenstandards des DNQP

1.1  Bedeutung von Expertenstandards – 2
1.1.1  Entstehung – 2
1.1.2  DNQP – 3

1.2  Auswirkungen – 4
1.2.1  Juristische Bedeutung – 5
1.2.2  Vorteile – 5
1.2.3  Nachteile – 6

1.3  Implementierung – 6
1.3.1  Voraussetzungen für die Implementierung – 7

1.4  Pflegeberatung – 8
1.4.1  Kompetenz – 8

1.5  Pflegedokumentation – 10

1.6  Zukunft von Expertenstandards – 10
1.6.1  Verfahrensordnung Expertenstandards – 11

1

S. Schmidt, Expertenstandards in der Pflege – eine Gebrauchsanleitung, 
DOI 10.1007/978-3-642-29993-3_1, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012



2 

Über zehn Jahre nach dem Beschluss der Gesund-
heitsministerkonferenz im Jahr 1999 stehen viele 
Pflegekräfte dem Nutzen von Expertenstandards 
noch immer skeptisch gegenüber. Ursache hierfür 
sind vor allem Probleme bei der Implementierung 
in den Alltag.

Um die Bedeutung von Expertenstandards zu 
ermessen, ist es sinnvoll, sich zunächst mit der Ent-
stehung von Expertenstandards und deren juristi-
scher Bedeutung zu beschäftigen. Dadurch werden 
Vor- und Nachteile erkennbar, die durch die Veröf-
fentlichung der Expertenstandards entstanden sind.

Die Aufgaben des Deutschen Netzwerks für 
Qualitätsentwicklung in der Pflege DNQP als Gre-
mium, das bisher Expertenstandards entwickelt 
und veröffentlicht hat, werden ebenfalls erläutert, 
da alle bis jetzt veröffentlichten Standards nach 
einem einheitlichen Prinzip erarbeitet wurden und 
deshalb auch eine einheitliche Struktur aufweisen. 
Die Kenntnisse dieser Strukturen erleichtert die 
Umsetzung in die Praxis.

Die Zukunft der Expertenstandards unter Berück-
sichtigung des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes ist 
ein weiterer wichtiger Faktor. Das Bundesministe-
rium für Gesundheit BMG hatte im Rahmen der 
Pflegereform 2008 durch das »Gesetz zur struktu-
rellen Weiterentwicklung der Pflegeversicherung« 
einschneidende Veränderungen in diesem Bereich 
vorgenommen, so dass sich für die zukünftige Er-
stellung von Expertenstandards deutliche Verän-
derungen ergeben. Es bleibt noch abzuwarten, wie 
sich diese auf die Implementierung von Experten-
standards auswirken.

In diesem Kapitel werden die allgemeinen Vor-
gaben und Zielsetzungen der Expertenstandards 
beschrieben. Gleichzeitig sollen grundlegende Vor-
gehensweisen bei der Implementierung in Form 
einer »Gebrauchsanweisung« für dieses Buch er-
klärt werden.

1.1  Bedeutung von 
Expertenstandards

Den meisten Mitarbeitern ist die Wichtigkeit der 
Expertenstandards bewusst, dennoch fehlt es im-
mer wieder an der Bereitschaft sich mit dem Thema 

auseinanderzusetzen. Ursache für diese Diskrepanz 
ist die zentrale Frage, warum man sich überhaupt 
an diesen Expertenstandards orientieren muss. Um 
dies zu erläutern, wird zunächst die Entstehung der 
Expertenstandards beschrieben.

1.1.1  Entstehung

Jedes Jahr treffen sich Vertreter der Ministerien 
und Senatoren für Gesundheit mit Vertretern des 
Bundes in der Gesundheitsministerkonferenz 
GMK, um gesundheitspolitische Themen zu be-
sprechen und die weitere fachliche und politische 
Entwicklung festzulegen. Im Jahre 1999 wurde von 
der 72. GMK der Länder in Trier eine große Quali-
tätsoffensive beschlossen. Unter Berücksichtigung 
der gesundheitspolitischen Entwicklung in Europa 
wurde festgelegt, dass eine einheitliche Qualitäts-
strategie entstehen soll, die dazu beiträgt, folgende 
Ziele zu erreichen:

 5  Einführung von Qualitätsmanagement ab dem 
1.1.2005

 5  Konsequente Patientenorientierung
 5  Entwicklung einer integrierten, bürgernahen 

europäischen Gesundheitspolitik
 5  Sicherung bzw. Verbesserung der Qualität von 

Gesundheitsdienstleistungen und Erhöhung 
der Transparenz zum Nutzen der Bürgerinnen 
und Bürger, insbesondere durch Strukturver-
gleiche und Erfahrungs- und Informationsaus-
tausch

 5  Ärztliche Leitlinien und Pflegestandards zur 
Qualitätsentwicklung

 5  Sektorenübergreifende Qualitätssicherung
 5  Weitere Anreize zur kontinuierlichen Quali-

tätsverbesserung

Die Gesundheitsministerkonferenz hat somit durch 
ihr Entschließungspapier zur »Gewährleistung 
einer systematischen Weiterentwicklung der Qua-
lität im Gesundheitswesen« die Grundlagen für die 
Entwicklung von Expertenstandards beschlossen.

Um diese Vorgaben umzusetzen, wurde 1999 
das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung 
in der Pflege DNQP in Kooperation mit dem Deut-
schen Pflegerat DPR und mit finanzieller Förde-
rung des Bundesministeriums für Gesundheit 
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BMG als Pilotprojekt gegründet. Das DNQP ist ein 
bundesweiter Zusammenschluss von Pflegefach-
leuten, die sich auf Praxis-und Wissenschaftsebene 
mit dem Thema Qualitätsentwicklung auseinan-
dersetzen. Diesem Gremium aus Fachkollegen der 
Pflege wurde die Entwicklung, Konsentierung und 
Veröffentlichung von evidenzbasierten Experten-
standards übertragen. Für die Durchführung wis-
senschaftlicher Projekte und Veröffentlichungen 
steht außerdem ein wissenschaftliches Team an der 
Fachhochschule Osnabrück zur Verfügung.

1.1.2  DNQP

Das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung 
in der Pflege DNQP hat bisher sieben Experten-
standards erarbeitet und veröffentlicht:

Veröffentlichte Expertenstandards:
1.  Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der 

Pflege (1. Aktualisierung 2010)
2.  Expertenstandard Entlassungsmanagement in 

der Pflege (1. Aktualisierung 2009)
3.  Expertenstandard Schmerzmanagement in der 

Pflege bei akuten Schmerzen (1. Aktualisierung 
Dezember 2011)

4.  Expertenstandard Sturzprophylaxe in der Pfle-
ge (Februar 2006)

5.  Expertenstandard Förderung der Harnkonti-
nenz in der Pflege (April 2007)

6.  Expertenstandard Pflege von Menschen mit 
chronischen Wunden (Juni 2009)

7.  Expertenstandard Ernährungsmanagement 
zur Sicherstellung und Förderung der oralen 
Ernährung in der Pflege (Mai 2010)

Geplant waren ursprünglich drei weitere Exper-
tenstandards sowie die Aktualisierung der bereits 
veröffentlichten Standards im Abstand von fünf 
Jahren.

Geplante Expertenstandards:
 5  Expertenstandard Schmerzmanagement in der 

Pflege bei chronischen Schmerzen (Entwurf 
bis Oktober 2013)

 5  Pflege von demenziell Erkrankten (2009–2011), 
bisher noch keine Ausschreibung

 5  Medikamentenmanagement (2010–2012), bis-
her noch keine Ausschreibung

Aufgerufen wurde im März 2011 zur Mitarbeit in 
der Expertenarbeitsgruppe »Physiologische Ge-
burt«. Dieser Expertenstandard soll im Rahmen 
eines an der Hochschule Osnabrück angesiedelten 
Forschungsschwerpunktes »Versorgung während 
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett – Inst-
rumente zur sektorenübergreifenden Qualitätsent-
wicklung – IsQua«, im Zeitraum von April 2011 bis 
Dezember 2012 von und für Hebammen bzw. Ent-
bindungspfleger erstellt werden.

Aufgerufen wurde ebenfalls zur Mitarbeit in 
Expertenarbeitsgruppen, die die Expertenstan-
dards Sturzprophylaxe, voraussichtliche Veröffent-
lichung Mitte des Jahres 2013, und Kontinenzförde-
rung, voraussichtliche Veröffentlichung Ende 2013, 
aktualisieren.

Die zentralen Funktionen der Expertenstan-
dards in der Pflege wurden vom DNQP festgelegt.

Ziele von Expertenstandards:
 5  Übergreifendes Ziel ist die Förderung der 

Pflegequalität
 5  Darstellung eines professionell abgestimmten 

Leistungsniveaus
 5  Kriterien zur Erfolgskontrolle sind einge-

schlossen
 5  Aktiver Theorie-Praxis-Transfer
 5  Beitrag zur Professionalisierung

Das Vorgehen bei der Erstellung eines Experten-
standards orientierte sich bisher immer an einem 
einheitlichen Schema, bei dem das Ergebnis als 
professionell abgestimmtes Leistungsniveau be-
trachtet wurde. Um dies zu erreichen, wurde nach 
der Auswahl des Themas eine unabhängige Exper-
tenarbeitsgruppe von 8 bis 12 Experten gebildet, die 
etwa zu gleichen Teilen aus Pflegepraktikern und 
Pflegewissenschaftlern mit Fachexpertise bestand.

Nach einer ausführlichen Literaturrecherche 
der nationalen und internationalen Fachliteratur 
wurde ein Entwurf erarbeitet, der in der sich an-
schließenden Konsensuskonferenz vorgestellt und 
diskutiert wurde. Die Ergebnisse dieser Konferenz 
flossen in die endgültige Version des Expertenstan-
dards ein, der dann nach etwa drei Monaten den 

1.1 •  Bedeutung von Expertenstandards
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Praxiseinrichtungen mit Kommentierungen und 
umfassender Literaturstudie zur Verfügung stand.

Schließlich erfolgte die modellhafte Implemen-
tierung des Expertenstandards mit wissenschaftli-
cher Begleitung durch das Team des DNQP. Über 
einen Zeitraum von etwa sechs Monaten wurde der 
neue Expertenstandard in allen Bereichen der Pfle-
ge eingeführt, wobei Einrichtungen der stationären 
Krankenpflege und Altenhilfe sowie ambulante 
Pflegedienste als Referenzeinrichtungen an der Im-
plementierung teilnehmen konnten.

Bei der Aktualisierung des Expertenstandards 
»Dekubitusprophylaxe«, »Entlassungsmanage-
ment« und »Schmerzmanagement bei akuten 
Schmerzen« wurde außerdem die Fachöffentlich-
keit über das Internet einbezogen. Der Entwurf 
konnte für sechs bis acht Wochen auf der Home-
page des DNQP eingesehen und kommentiert wer-
den. Dieses Vorgehen ist im aktualisierten Metho-
denpapier zur Entwicklung, Einführung und Ak-
tualisierung von Expertenstandards in der Pflege 
festgelegt.

Struktur
Alle bisher veröffentlichten Expertenstandards 
sind nach einer einheitlichen Struktur aufgebaut 
(. Tab. 1.1). Nach einer Einführung, der Beschrei-
bung der Konsensuskonferenz, der Vorstellung der 
Arbeitsgruppe und der Präambel folgt eine Über-
sicht über den Standard, die in Struktur-, Prozess- 
und Ergebniskriterien unterteilt ist.

Die jeweiligen Unterpunkte werden mit S, P 
und E bezeichnet und nummeriert. Sie beinhalten 
immer Aussagen zur Verantwortlichkeit und Qua-
lifikation für das Kriterium.

 > In den folgenden Kapiteln zu den einzel-
nen Expertenstandards werden diese Aus-
sagen zur Vermeidung von Wiederholun-
gen zusammengefasst, etwa S1, P1 und E1. 
Anschließend erfolgen eine gemeinsame 
Erläuterung des gesamten Kriteriums und 
Hinweise für die praktische Umsetzung im 
Pflegealltag der stationären und ambulan-
ten Pflege.

Alle Standardkriterien werden in der Folge vom 
DNQP kommentiert und genauer beschrieben. 
Nach dem Literaturverzeichnis und Glossar folgt 

ein Abschnitt über die Phasen der Implementie-
rung, der sich vor allem mit der Auditierung des 
Standards beschäftigt.

 > Das Auditinstrument ist ebenfalls Be-
standteil der Veröffentlichung jedes Ex-
pertenstandards. In der Praxis kann dieses 
Instrument genutzt werden, um die Imple-
mentierung in der eigenen Pflegeeinrich-
tung zu überprüfen.

Die einheitliche Gliederung der Standards, die 
auch inhaltlich beibehalten wird, erleichtert die 
Orientierung und das Verständnis für den Leser 
und Nutzer.

Praxistipp

In allen Expertenstandards spielen die Risiko-
erhebung, die erforderliche Kompetenz, die 
Maßnahmenplanung, die Schulung und Be-
ratung auch der Angehörigen, die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit und die Evaluation eine 
entscheidende Rolle.

1.2  Auswirkungen

Expertenstandards haben weitreichende Folgen im 
Pflegealltag. Zum einen sind insbesondere die Vor-
teile in der Praxis festzustellen und zum Teil sogar 
nachweisbar, wenn eine erfolgreiche Implementie-
rung stattfand, zum anderen hat die Veröffentli-

. Tab. 1.1 Grundlegende Struktur eines Experten-
standards

Struktur Prozess Ergebnis

S1 Risikoerhebung, Scree-
ning, Assessment

P1 E1

S2 Erforderliche Kompetenz P2 E2

S3 Maßnahmenplanung P3 E3

S4 Schulung und Beratung P4 E4

S5 Kooperation P5 E5

S6 Evaluation P6 E6

Kapitel 1 • Expertenstandards des DNQP
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chung von Expertenstandards auch eine juristische 
Wertigkeit.

1.2.1  Juristische Bedeutung

Nach bisheriger Auffassung der Rechtsprechung 
beinhalten Expertenstandards den allgemein an-
erkannten, aktuellen Stand der Pflegeforschung.

 > Expertenstandards gelten deshalb als ein 
antizipiertes, also vorweggenommenes 
Sachverständigengutachten.

Dadurch entsteht eine strafrechtliche und zivil-
rechtliche Wertigkeit der Expertenstandards, deren 
Nichtbeachtung oder Nichtumsetzung aus haf-
tungsrechtlicher Sicht in jedem Fall eine Fahrläs-
sigkeit und folglich ein Verschulden darstellt. Dabei 
trägt die Pflegefachkraft die Durchführungsverant-
wortung, Pflegedienstleitung und Einrichtungslei-
tung übernehmen die Organisationsverantwortung 
und somit die Haupthaftungsverantwortung für die 
korrekte Umsetzung der in den Expertenstandards 
geforderten Inhalte.

Im Schadensfall kann es dadurch zur Beweis-
lasterleichterung oder -umkehr kommen, wobei 
die Pflegeeinrichtung anhand der Dokumentatio-
nen beweisen muss, dass eine korrekte Leistungs-
erbringung erfolgte.

Praxistipp

Aus diesem Grund ist es für die Leitung einer 
Pflegeeinrichtung unerlässlich, eindeutige 
Dokumentationsvorgaben festzuhalten und 
deren Umsetzung durch die Mitarbeiter zu 
kontrollieren.

1.2.2  Vorteile

Ziel der bisher erarbeiteten und veröffentlichten 
Expertenstandards ist eine Verbesserung der Pfle-
gequalität durch den Transfer von wissenschaft-
lich überprüften Erkenntnissen in die Pflegepraxis. 
Dadurch kommt es zur Kompetenzsteigerung der 
Mitarbeiter und somit zu einer Professionalisie-
rung der Pflege im Allgemeinen. Die Verknüpfung 

von Pflegewissenschaft und Pflegepraxis durch die 
Vermittlung von evidenzbasiertem Wissen aber 
auch umgekehrt durch den Praxis-Theorie-Trans-
fer ist ein nachhaltiger Schritt auf dem Weg der 
Qualitätsentwicklung in der Pflege.

Durch die Auseinandersetzung mit wichtigen 
Pflegeproblemen und durch die Fortbildung der 
Mitarbeiter soll die Sicherheit aller Beteiligten, also 
sowohl der Mitarbeiter als auch der Patienten, Be-
wohner und Angehörigen, gestärkt werden. Sicher-
heit bedeutet in diesem Zusammenhang sowohl die 
Gewährleistung der körperlichen Unversehrtheit 
als auch eine juristische Absicherung des Pflegebe-
dürftigen. Außerdem führt die Umsetzung dieser 
gesicherten Erkenntnisse auch zu einer verbesser-
ten Patientenorientierung, da in allen Kriterien der 
Expertenstandards eine individuelle Pflege gefor-
dert wird.

Tipp

Alle bisher veröffentlichten Expertenstandards 
beschäftigen sich mit Pflegeproblemen, die 
weit verbreitet sind und außerdem hohe Kos-
ten verursachen können. Die konsequente 
Beachtung der Expertenaussagen könnte des-
halb bei sinkenden Kosten zu einer verbesser-
ten Pflegequalität bzw. Lebensqualität führen.

Von Vorteil für den Patienten, den Bewohner und 
seine Angehörigen ist außerdem die immer wie-
derkehrende Forderung nach Schulung und Be-
ratung durch die Pflegefachkraft, die in allen Ex-
pertenstandards eine übergeordnete Rolle spielt. 
Dadurch wird die Bedeutung der Pflegeberatung 
(7  Abschn. 1.4) unterstrichen, die in der allgemei-
nen gesundheitspolitischen Entwicklung eine im-
mer stärkere Position einnimmt. Die Vermeidung 
von Krankheiten, Folgeerkrankungen und Kompli-
kationen und die Stärkung der Prophylaxe durch 
Patientenedukation sollen von allen Beteiligten im 
Gesundheitswesen unterstützt werden und stellen 
deshalb eine interdisziplinäre Aufgabe dar.

 > In diesem Zusammenhang ist es für alle 
Einrichtungen im Pflegesektor unerläss-
lich, durch Beratung zu einer Verbesse-
rung der Situation des Patienten oder 

1.2 •  Auswirkungen
1
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Bewohners beizutragen und die Inhalte 
und Ergebnisse dieser Beratung auch zu 
dokumentieren.

1.2.3  Nachteile

An den bisher veröffentlichten Expertenstandards 
wurde immer wieder Kritik geäußert, da die Pfle-
geeinrichtungen große Probleme bei der prakti-
schen Umsetzung haben und dadurch der Nutzen 
von Expertenstandards insgesamt in Frage gestellt 
wurde.

Probleme bei der Implementierung der Ex-
pertenstandards ergeben sich aus der Zielsetzung, 
Gültigkeit für alle Einrichtungen im Pflegebereich 
zu besitzen und eine evidenzbasierte Berufspraxis 
zu erreichen.

 > Folglich sind die Formulierungen sehr 
allgemein gehalten und zum Teil schwer 
verständlich. Durch die Begrifflichkeiten 
und die Fachsprache wird die Umsetzung 
an der Basis behindert.

Um eine allgemeine Gültigkeit zu erreichen, wur-
den die Standardaussagen aus der Sicht der Kriti-
ker sehr vage formuliert. Gerade im ambulanten 
Bereich, wo ein Patientenkontakt sich oftmals auf 
wenige Minuten pro Tag beschränkt, gestaltet sich 
die Implementierung schwierig. Probleme zeigen 
sich aber auch in Einrichtungen mit einer kurzen 
Verweildauer, etwa Ambulanzen oder Intensiv-
stationen bzw. in Pflegeeinrichtungen mit einem 
speziellen Schwerpunkt, z. B. Hospize oder Tages-
pflegeeinrichtungen.

Praxistipp

Die Implementierung von Expertenstandards 
muss auf die besonderen Gegebenheiten jeder 
einzelnen Einrichtung zugeschnitten werden. 
In den folgenden Kapiteln finden sich zu den 
jeweiligen Standards Einzelheiten für die Um-
setzung.

Aus diesem Grund ist die Einführung von Exper-
tenstandards in der Pflegepraxis mit hohen Res-
sourcen verbunden.

Ressourcen bei der Einführung:
 5  Personal
 5  Zeit
 5  Qualifikation
 5  Finanzielle Mittel

Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht nur die 
kontinuierliche Fortbildung der Mitarbeiter und 
die Arbeitsstunden bei der Einführung Kosten 
verursachen, sondern auch die Beschaffung des 
Expertenstandards an sich. Im Internet wird zwar 
die jeweilige Übersicht über den Standard auf der 
Homepage des DNQP zum Download zur Verfü-
gung gestellt, für eine erfolgreiche Umsetzung ist es 
jedoch unbedingt notwendig, dass alle Mitarbeiter 
oder zumindest alle Fachkräfte den genauen Inhalt 
kennen.

Praxistipp

Die Anschaffung aller bisher veröffentlichten 
Expertenstandards ist deshalb zu empfehlen.

Von Nachteil bei der Implementierung ist außer-
dem die Tatsache, dass in den Expertenstandards 
auch Instrumente untersucht und zum Teil emp-
fohlen werden, die nur mit Genehmigung des Ver-
fassers kommerziell verwendet werden dürfen. 
Viele Einrichtungen sind sich nicht bewusst, dass 
anderenfalls eine Urheberrechtsverletzung vorliegt.

Immer wieder kritisiert wird auch die Tatsache, 
dass die Wirksamkeit der Expertenstandards nicht 
eindeutig untersucht ist. Es ist jedoch davon aus-
zugehen, dass alleine durch die Tatsache der Ver-
öffentlichung einer allgemein gültigen Experten-
meinung mit entsprechender juristischer Tragwei-
te eine höhere Sensibilität für das jeweilige Thema 
entsteht und dadurch eine Verbesserung der Pro-
blematik erreicht wird. Allerdings sind diese Ver-
änderungen sehr langwierig und deshalb erst im 
Verlauf von mehreren Jahren zu beobachten.

1.3  Implementierung

Die oben erwähnten Nachteile führen bei der Im-
plementierung der bisher veröffentlichten Exper-
tenstandards immer wieder zu Problemen, da die 

Kapitel 1 • Expertenstandards des DNQP
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Einrichtungen sich teilweise unsicher fühlen, wie 
sie bei der Umsetzung vorgehen sollten. Deshalb 
wird im folgenden Abschnitt der praktische Verlauf 
der Implementierungsphasen erläutert.

Phasen der Implementierung:
1.  Fortbildung aller Mitarbeiter
2.  Aktualisierung und Anpassung des einrich-

tungsinternen Standards
3.  Überprüfung der Formulare
4.  Verfahrensanweisung im Qualitätsmanage-

ment-Handbuch QMHB
5.  Implementierung
6.  Kontrolle durch die Leitung, z. B. bei der Pfle-

gevisite

Der Kenntnisstand der aktuellen pflegewissen-
schaftlichen Grundlagen aller Mitarbeiter oder zu-
mindest aller Pflegefachkräfte ist die Grundvoraus-
setzung für eine erfolgreiche Umsetzung.

Praxistipp

Die Wissensvermittlung durch Fortbildung und 
Literatur erleichtert die Implementierung. Ent-
sprechende Angebote durch die Einrichtungs-
leitung sind auch unter Berücksichtigung der 
Organisationsverantwortung zu empfehlen.

Anschließend erfolgt die Erstellung oder Über-
arbeitung des einrichtungsinternen Standards. Da-
bei ist es sinnvoll, die Ressourcen der Mitarbeiter 
zu nutzen und diese im Rahmen einer Projektgrup-
pe an der Standarderstellung oder Aktualisierung 
zu beteiligen. Besonders interessierte oder fortge-
bildete Mitarbeiter können ihr Wissen in die Grup-
pe einbringen.

Für diese Arbeit sollte ein genauer Zeitrahmen 
vorgegeben werden, um Verzögerungen zu vermei-
den. Außerdem sollte die Projektgruppe nicht zu 
groß sein, da sonst das Vorankommen durch un-
nötige Diskussionen beeinträchtigt wird. Für die 
Arbeit der Projektgruppe sollte ein strukturierter 
Ablaufplan vorliegen.

Sobald der einrichtungsinterne Pflegestandard 
an die Anforderungen des Expertenstandards an-
gepasst wurde, müssen die vorhandenen Formulare 
überprüft werden. Auch diese Implementierungs-

phase kann durch die Projektgruppe übernommen 
werden.

Schließlich wird eine Verfahrensanweisung für 
das Qualitätsmanagement-Handbuch erstellt, da-
mit alle Mitarbeiter wissen, welche Vorgaben zu 
berücksichtigen sind. In der letzten Phase der Im-
plementierung wird festgelegt, ab wann der neue 
Standard gültig ist.

 > Zur Evaluation der Umsetzung sollte durch 
die Leitungsebene der Pflegeeinrichtung 
eine Kontrollfunktion eingerichtet werden, 
um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter 
sich an den Vorgaben des Expertenstan-
dards orientieren.

Dadurch wird die juristische Wertigkeit der Exper-
tenstandards berücksichtigt, da die Einrichtungs-
leitung die Organisationsverantwortung tragen 
muss. Gut geeignet für die Evaluation ist unter an-
derem das Instrument der Pflegevisite.

1.3.1  Voraussetzungen für die 
Implementierung

Die Implementierung von Expertenstandards ist 
effektiver, erfolgreicher und einfacher, wenn die 
notwendigen Rahmenbedingungen beachtet wer-
den. Die beiden wichtigsten Faktoren sind, neben 
dem aktuellen, pflegewissenschaftlich fundierten 
Fachwissen, folgende Grundvoraussetzungen.

Voraussetzungen:
 5  Beratung
 5  Dokumentation

In Abhängigkeit vom Versorgungsauftrag spielt die 
Beratung eine erhebliche Rolle bei der korrekten 
Umsetzung der Expertenstandards (7 Abschn. 1.4). 
Gerade in Einrichtungen, in denen keine 24-Stun-
den-Versorgung stattfindet, etwa in der ambulan-
ten Pflege, in Tages- oder Nachtpflegeeinrichtun-
gen aber auch in Rehabilitationseinrichtungen, 
müssen der Patient und seine Angehörigen gezielt 
beraten werden.

 > Inhalte und Ergebnisse der Beratung müs-
sen eindeutig aus der Pflegedokumenta-
tion hervorgehen.

1.3 •  Implementierung
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Insofern kommt auch der Pflegedokumentation 
(7 Abschn. 1.5) eine entscheidende Rolle zu, deren 
Bedeutung allen Mitarbeitern jederzeit bewusst 
sein sollte. Auch hier obliegt der Einrichtungslei-
tung die Haupthaftungsverantwortung und somit 
die Kontrolle der Umsetzung.

1.4  Pflegeberatung

Durch die Gesetze über die Berufe der Gesund-
heits- und Krankenpflege, der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege und der Altenpflege aber 
auch durch verschiedene Ausführungen in den 
Sozialgesetzbüchern SGB V, SGB IX, SGB XI und 
SGB XII wurde der Stellenwert der Beratung und 
Gesundheitsvorsorge deutlich erhöht. Für die Ge-
sundheitsberufe ergibt sich hieraus eine Verpflich-
tung, den Patienten oder Bewohner und seine An-
gehörigen zu beraten, anzuleiten und zu schulen.

Im SGB XI wird darüber hinaus der Beratungs-
einsatz in § 37,3 und die Schulung von Angehörigen 
in § 45 gesetzlich definiert.

Eine Übersicht über die Veränderungen durch 
das Gesetz zur strukturellen Weiterentwicklung  
der Pflegeversicherung, das am 01.07.2008 in Kraft 
trat, wird in der folgenden Tabelle dargestellt 
(. Tab. 1.2).

Die praktische Umsetzung dieser gesetzlichen 
Vorgaben wird erleichtert, wenn Mitarbeiter für 
Beratungsaufgaben gezielt qualifiziert werden. Eine 
Ausbildung zum Pflegeberater ist derzeit lediglich 
für Berater in Pflegestützpunkten erforderlich, sinn-
voll ist jedoch für alle Einrichtungen die Schulung 
geeigneter Mitarbeiter in den Bereichen Kommu-
nikation und Gesprächsführung bzw. die Fortbil-
dung in speziellen Pflegebereichen, etwa Diabetes, 
Ernährung, Wundversorgung, Palliativpflege und 
andere fachliche Zusatzqualifikationen. Auch Mit-
arbeiter mit fundierten Kenntnissen im Bereich der 
Sozialversicherung können beratend tätig werden.

Praxistipp

Besonders geeignet für Beratungs- oder Schu-
lungsmaßnahmen sind Mitarbeiter mit Zusatz-
qualifikationen, beispielsweise Case Manager, 
Stationsleitungen, Qualitätsmanager, Mitarbei-
ter mit Weiterbildungen zu speziellen Krank-
heitsbildern oder auch Praxisanleiter.

Dabei richtet sich das Ziel der Beratung auf folgen-
de Aspekte.

Beratungsziele:
 5  Gesundheitsförderung
 5  Vermeidung von Krankheiten
 5  Dadurch Senkung von Behandlungskosten
 5  Beratungseinsatz nach SGB XI, § 37, 3:

1.  Zur Sicherung der Qualität
2.  Zur regelmäßigen Hilfestellung
3.  Zur praktischen pflegefachlichen Unter-

stützung der häuslich Pflegenden

Pflegeberatung kann allerdings bei jedem Patien-
tenkontakt stattfinden, etwa im Anamnesege-
spräch, während der Pflegevisite oder im Rahmen 
der Körperpflege. Inhalte dieser Informationswei-
tergaben sollten möglichst präzise dokumentiert 
werden.

1.4.1  Kompetenz

Das DNQP verbindet mit der Beratung ein zent-
rales ethisches Prinzip, das verpflichtet, Patienten 
umfassend zu beraten und ihnen Entscheidungs- 
und Handlungsfreiraum zu eröffnen. Mehrere 
Handlungsalternativen sollten dem Bewohner 
vorgestellt werden und die Folgen und Gefahren 
diskutiert werden. Um eine gute Beratung durch-
führen zu können, sollte die beratende Fachkraft 
über spezielle Kompetenzen verfügen.

Beratungskompetenz:

. Tab. 1.2 Pflegeweiterentwicklungsgesetz

Paragraph Inhalt

§ 7a Einsatz von Pflegeberatern

§ 12 Koordination durch die Pflegekassen

§ 37,3 Beratungseinsatz zur Qualitätssiche-
rung (Abrechnung)

§ 45 Pflegekurse, Schonung von An-
gehörigen

§ 45a Personen mit eingeschränkter All-
tagskompetenz PEA

§ 92c Pflegestützpunkte

Kapitel 1 • Expertenstandards des DNQP
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 5  Fundiertes Fachwissen
 5  Ggf. Spezialwissen
 5  Intuition
 5  Kommunikationsfähigkeit
 5  Problemlösungskompetenz
 5  Erkennen der Selbstkompetenz des Patienten 

bzw. seiner Angehörigen

Die Selbstkompetenz des Patienten und seiner An-
gehörigen ist ein entscheidender Faktor bei der 
Realisierung der Beratungsinhalte. Kognitive Fä-
higkeiten des Patienten und die Bereitschaft zur 
Verhaltensänderung spielen eine wesentliche Rolle 
bei der Entscheidung, welcher Beratungsstil ge-
wählt wird.

Beratungsstile:
1.  Coachender Stil
2.  Werbender Stil
3.  Erlaubnis einholender Stil

Je größer die Selbstkompetenz des Patienten bzw. 
seiner Angehörigen desto intensiver werden sie in 
die Entscheidungsfindung einbezogen. Von Stu-
fe zu Stufe wird die Kompetenz des Betroffenen 
größer und er entscheidet selbstständiger, welche 
Maßnahmen er durchführen möchte.

 > Durch die Berücksichtigung dieser Tat-
sachen und die Auswahl des geeigneten 
Beratungsstils wird die Compliance des Pa-
tienten und der Angehörigen verbessert.

Der Berater sollte jedoch nicht nur die Selbstkom-
petenz des Betroffenen eruieren, sondern auch sei-
ne Selbstoffenbarungsängste wahrnehmen. Dabei 
empfiehlt sich ein strukturiertes Vorgehen.

Ablauf der Beratung:
1.  Situation analysieren
2.  Gemeinsam Verständnis für die Situation ent-

wickeln
3.  Gemeinsam Lösungsansätze erarbeiten

Diese Lösungsansätze müssen persönliche, sozia-
le und materielle Ressourcen berücksichtigen. Im 
Verlauf der Beratung sollte zwischen fachlichem 
und psychosozialem Beratungsbedarf unterschie-
den werden. Dabei zeigen sich immer wieder ähn-
liche Beratungsthemen.

Beratungsthemen:
 5  Probleme und schwierige Lebensthemen
 5  Prozess des Krankseins
 5  Akute Krisen und Konflikte
 5  Akzeptanz von unabwendbaren Veränderun-

gen und Einschränkungen
 5  Treffen von Entscheidungen
 5  Erreichen einer befriedigenden Lebensweise 

trotz Krankheit, Behinderung oder Alter

Interessanterweise unterscheiden sich Bewertun-
gen der Beratungsqualität durch den Patienten oder 
seine Angehörigen und die durchführende Pflege-
fachkraft deutlich. Ein Evaluationsprojekt zur Pfle-
geüberleitung in Nordrhein Westfalen machte dies 
deutlich (. Tab. 1.3).

1.4 •  Pflegeberatung
1

. Tab. 1.3 Evaluationsprojekt zur Pflegeüberleitung

Selbsteinschätzung durch die Pflegefachkraft Fremdeinschätzung durch Patient und Angehörige

Individueller Dialog Ignoranz, fehlende Wertschätzung

Professionelle Beratung Zufällige Alltagsgespräche

Gemeinsame Entscheidungen Entscheidung nach medizinischen und wirtschaftlichen Kriterien

Kooperation Kaum Zusammenarbeit

Prozesssteuerung Man muss alles selbst machen

Individuelles Versorgungsangebot Nicht bedarfsgerechtes Angebot

Evaluationsprojekt zur Pflegeüberleitung NRW (Sieger u. Kunstmann 2003, Schönlau u.a. 2005, Uhlmann u.a. 2005, 
Bräutigam u.a. 2005)
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Diese Ergebnisse zeigen, dass die Angehörigen 
als »Experten« ihres Patienten eine wichtige Rolle 
spielen. Belastungen der Angehörigen müssen des-
halb als psychosoziale Faktoren in der Beratung 
wahrgenommen und bearbeitet werden. Die häu-
figsten Probleme der Angehörigen stellen die fol-
genden Faktoren dar.

Belastung der Angehörigen:
 5  Beziehung zwischen Patient und Angehörigen
 5  Finanzielle Belastung
 5  Schuldgefühle
 5  Unzureichende Wahrnehmung der Angehöri-

gen durch Pflegende

Eine Unterstützung der Angehörigen führt somit 
indirekt zu einer Verbesserung der Pflegesituation 
des Betroffenen.

Buchtipp

Ausführliche Informationen zur Beratung, An-
leitung und Unterstützung von Angehörigen 
bietet das Buch »Angehörige pflegen – Ein Rat-
geber für die Hauskrankenpflege« von Martina 
Döbele, erschienen 2008 im Springer Verlag, 
Heidelberg.

1.5  Pflegedokumentation

Die Dokumentation von Pflegemaßnahmen und 
Beratungsinhalten wird in jedem einzelnen Exper-
tenstandard aufgeführt. Für jede Pflegeeinrichtung 
ist es deshalb unerlässlich, zu überprüfen, welche 
Elemente der Pflegedokumentation und Pflegepla-
nung an die Anforderungen der Expertenstandards 
angepasst werden müssen.

Wichtige Elemente der Dokumentation:
 5  Pflegeanamnese
 5  Risikoassessment
 5  Pflegeplanung und Evaluation
 5  Einrichtungsinterne Pflegestandards
 5  Spezielle Formulare, z. B. Bewegungsförde-

rungspläne und -protokolle, Flüssigkeits- oder 
Ernährungsprotokolle

 5  Leistungsnachweise
 5  Pflegebericht, z. B. Beratung, Verweigerung, 

begründete Abweichung

Ein sicherer Umgang aller Mitarbeiter mit der Pfle-
gedokumentation und der Pflegeplanung sowie ge-
naue Vorgaben von Seiten der Einrichtungsleitung 
sind deshalb für die Umsetzung der Expertenstan-
dards dringend notwendig.

Praxistipp

Hilfreich bei der Berücksichtigung der An-
forderungen an die Pflegedokumentation 
sind gezielte Fortbildungen der Mitarbeiter, 
eindeutige Anweisungen im Qualitätsmanage-
ment-Handbuch und die Bereitstellung einer 
»Musterkurve«.

Eine Kontrolle der Dokumentation bzw. im Ideal-
fall eine statistische Auswertung der Inhalte durch 
die Einrichtungsleitung oder den Qualitätsma-
nagement-Beauftragten trägt dazu bei, Defizite 
frühzeitig zu erkennen und entsprechende Verbes-
serungsmaßnahmen einzuleiten.

1.6  Zukunft von Expertenstandards

Durch das Gesetz zur strukturellen Weiterentwick-
lung der Pflegeversicherung wurde die Bedeutung 
von Expertenstandards noch einmal betont, da die 
Umsetzung von Expertenstandards für alle Ein-
richtungen in § 113a als unmittelbar verbindlich be-
schrieben wird. Dieser Paragraph wurde zur Quali-
tätssicherung und zum Schutz der Pflegebedürfti-
gen erlassen und regelt außerdem das Vorgehen bei 
der Erarbeitung der Expertenstandards.

Allerdings wurde in diesem Zusammenhang 
die Verantwortung für die Entwicklung von Ex-
pertenstandards in den institutionellen Rahmen 
und den rechtlichen Zusammenhang des SGB  XI 
gestellt.

 > Die Kosten für die Entwicklung und Aktua-
lisierung von Expertenstandards sind Ver-
waltungskosten, die vom Spitzenverband 
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Bund der Pflegekassen und von privaten 
Versicherungsunternehmen getragen 
werden.

Dabei wurde von den Vertragspartnern eine Ver-
fahrensordnung beschlossen, die den Ablauf der 
Standardentwicklung beschreibt. Zum 1.7.2008 
wurde der GKV Spitzenverband gegründet, der 
unter anderem für die Steuerung der Standardent-
wicklung zuständig ist.

 > Eine entsprechende Regelung im SGB V 
wurde noch nicht formuliert, die bisher 
erstellten Expertenstandards gelten in 
diesem Bereich unverändert weiter; es ist 
davon auszugehen, dass die sieben vor-
handenen Expertenstandards auch für 
den Bereich des SGB XI ihre Gültigkeit 
behalten.

Kritisiert wurde diese Entscheidung von verschie-
denen Berufsverbänden. So bemängelte beispiels-
weise der Deutsche Pflegerat DPR, dass an der Ent-
scheidung zur Verabschiedung einer Verfahrens-
ordnung weder der DPR noch die pflegewissen-
schaftlichen Fachexperten beteiligt wurden. Nach 
Ansicht des Pflegerats hat sich das DNQP in den 
vergangenen Jahren mit den erarbeiteten Standards 
bewährt.

Inzwischen hat der GKV Spitzenverband an-
gekündigt, dass Mitte 2012 die Ausschreibung und 
Auftragsvergabe für einen oder mehrere Experten-
standards geplant ist. Derzeit erfolgt die Auswahl 
eines geeigneten Themas, zu dem ein Experten-
standard nach § 113a SGB XI entwickelt werden soll. 
Hierfür liegen zahlreiche Vorschläge vor, die durch 
die Vertragspartner hinsichtlich ihrer Eignung und 
Relevanz geprüft werden.

1.6.1  Verfahrensordnung 
Expertenstandards

Auf Vorschlag der beteiligten Institutionen wird die 
Entwicklung eines Standards beschlossen und aus-
geschrieben.

Das beauftragte pflegewissenschaftliche Institut 
erarbeitet den Entwurf für einen Expertenstandard. 
Dieser wird dann mit den verschiedenen Akteuren 
diskutiert. Dabei werden die Betroffenen ebenso 

wie die Praxis und Fachöffentlichkeit einbezogen. 
Auf dieser Grundlage erfolgt eine modellhafte Im-
plementierung.

Anschließend entscheiden die Vertragspart-
ner (Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen 
Träger der Sozialhilfe, Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände, Vereinigungen der 
Träger der Pflegeeinrichtungen und der GKV-Spit-
zenverband) gemeinsam über die Einführung des 
Expertenstandards. Es erfolgt außerdem eine Ver-
öffentlichung im Bundesanzeiger.

 > Damit ist er verbindlich für alle Institutio-
nen und gilt als Mindeststandard, an den 
sich alle halten müssen. Gemeint sind in 
diesem Zusammenhang momentan Ein-
richtungen, die nach SGB XI abrechnen, 
eine entsprechende Anpassung des SGB V 
steht noch aus.
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